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[bookmark: Dropdown10][bookmark: Dropdown11][bookmark: Text8][bookmark: Text10][bookmark: Dropdown13]Neuschätzung        , Strasse, 


[bookmark: Text9]Guten Tag      

Zur Festsetzung der Steuer- und Mietwerte werden die Grundstücke im Kanton Aargau durch die Abteilung Grundstückschätzungen des Kantonalen Steueramts geschätzt (§§ 51, 165, 218 ff StG).

[bookmark: Dropdown14][bookmark: Dropdown4]Das Steueramt Zofingen hat für die Besichtigung   folgenden Termin reserviert:

Tag, Datum, Zeit Uhr beim Objekt

[bookmark: Dropdown17]Wir bitten Sie, der kantonalen Grundstückschätzerin (Frau Anita Karbacher)   zu einer kurzen Besichtigung zugänglich zu machen und auch die Mieter und Hauswarte über den Besichtigungszeitpunkt zu informieren. 

Bei Unabkömmlichkeit oder weitem Arbeitsweg können Sie sich durch Angehörige, durch Vertrauenspersonen oder einen Rechtsvertreter vertreten lassen.

[bookmark: Dropdown16][bookmark: Dropdown9]Bitte halten Sie Unterlagen über die im Grundbuch eingetragenen Rechte und Lasten, welche den Wert   beeinflussen können (z.B. Bau- oder Gewerbeschränkung, Näherbaurecht, Baurecht usw.), sowie Baupläne und Bauabrechnungen bereit. Bei vermieteten Liegenschaften halten Sie bitte einen aktuellen Mieterspiegel oder aktuelle Mietverträge bereit. Auf der Rückseite können Sie detailliert entnehmen, welche Unterlagen die Schätzerin einsehen möchte.

Liegen ausserordentliche Gründe vor, welche die Begehung nicht ermöglichen, melden Sie sich bitte umgehend beim Steueramt Ort.

Haben Sie Fragen zum Ablauf der Besichtigung? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Steueramt Ort
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Anhang / Relevante Dokumente zur Besichtigung

Bitte halten Sie für die Besichtigung vor Ort folgende Dokumente bereit:

· Bei Kauf Stockwerkeigentum:
· Kaufvertrag
· Mehr- oder Minderkostenabrechnung

· Bei Umbau/Renovation:
· Bauabrechnung, wenn noch nicht vorhanden den Kostenvoranschlag
· Kopien der Baugesuchspläne, Grundrisse und Schnitte 1:100

· Bei Neubauten Einfamilienhaus:
· Volumenberechnung oder Gebäudeversicherungspolice der Aargauischen Gebäudeversicherung
· Bauabrechnung, wenn noch nicht vorhanden den Kostenvoranschlag; wenn vorhanden den Werkvertrag mit Generalunternehmer inkl. Auflistung der Mehrkosten
· Kopien der Baugesuchspläne, Grundrisse und Schnitte 1:100

· Bei Kauf Einfamilienhaus
· Kaufvertrag
· Mehrkostenabrechnung

· Bei vermieteten Objekten:
· Zusätzlich die Mietverträge

Sie helfen uns damit Rückfragen zu vermeiden und die Grundstückschätzung speditiv abzuwickeln.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.
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